
Satzung des Vereins Dreidimensional 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen Dreidimensional e.V. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Osnabrück 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. 

Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
• die Förderung dreidimensionaler Kunstwerke 
• die Förderung der regionalen Künstler*innen, die dreidimensionalen Kunstwerke    
      schaffen 
• Ausstellungen und Projekte mit künstlerischen Inhalten 
• Herstellung von überregionalem Austausch zwischen regional und überregional ansässi-

gen Künstler*innen, 
• Vermittlung künstlerischer bzw. ästhetischer Konzepte, 
• Publikationen zu künstlerischen Themen 
• Kunst im öffentlichen Raum. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 

(6 ) Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) 
Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. 

§ 4 Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftli-
chen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er 
ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Strei-
chung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 


